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erwünscht das Entstehen von Rücklagen aus Überschüssen der gemeind¬
lichen Lebensmittelverwaltung den betreffenden Beamten mit Rück¬

sicht auf größere Bewegungsfreiheit erscheint, so sehr muß doch wider¬
raten werden, durch Verteuerung einer Ware über die notwendigen
Kosten der Verwaltung hinaus Betriebsmittel zu schassen, oder gar
aus Kosten der einen Ware die andere zu verbilligen. In beiden

Fällen ergibt sich die Gefahr, daß die unbedingt notwendige Spar¬
samkeit bei der Warenverwaltung der dringlichst gebrauchten Lebens¬

mittel nicht in dem Maße gewahrt wird, als wenn für Deckung von
Verlusten der ordentliche Weg der Beschaffung von Gemeinde-Ein¬
nahmen gewählt werden muß. Vor allem aber bedeutet eine höhere

Belastung im Warenpreise, als sie unbedingt notwendig ist, eine

indirekte Besteuerung des Käufers, und es ist keineswegs gewiß, wer f
im Einzelfalle von einer solchen Steuer hauptsächlich getroffen wird;
ob nicht vielleicht entgegen den Anschauungen moderner Finanzpolitik
gerade solche Steuer von den wirtschaftlich Schwachen in erster Linie
getragen werden muß. Deshalb empfiehlt es sich bei der einzelnen

Gemeinde dringend, jede Ware nur mit den wirklich auf sie ent¬

fallenden Kosten zu belasten.

Bei Reichs- oder Landes.höchstpreisen entfällt diese Gefahr; j
freilich muß bei ihrer Festsetzung darauf geachtet werden, daß der

für die Verteilung vorgesehene Aufschlag ausreichend groß ist, um

die Kosten der notwendigen Zwischenglieder zu decken. Anderseits

muß darauf hingewiesen werden, daß auch die öffentlichen Körper¬

schaften bei ihren Ein- und Verkäufen an die von Reichs oder Landes

wegen festgesetzten Höchstpreise gebunden sind, solange nicht eine aus¬

drückliche Ermächtigung des Reichskanzlers oder der zuständigen

Landeszentralbehörde sie für Einzelfälle davon entbindet; es ist
^

neuerdings auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit derjenigen Be-
;

amten, die ohne solche Ermächtigung Höchstpreisüberschreitungen für

ihre Verwaltungen begehen, auf eine „kleine Anfrage" im Reichstage

hin amtlich hingewiesen worden.

2. Staffelung nach H a n d e l s ft u f e n.

Die Staffelung der Höchstpreise nach Handelsstusen, den ersten

Kriegswochen noch unbekannt, ist seitdem durchaus üblich geworden

und erweist sich allgemein als notwendig. Heute werden wohl

meistens Erzeuger-, Großhandels- und Kleinhandels-Höchstpreise fest¬

gesetzt. Soweit Waren nicht regelmäßig durch einen Großhändler

abgesetzt werden, wird allerdings nur ein Erzeuger- und ein Klein-
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